
§ m

tm/ Wer «i« gchallme mündklichk Drchdr / vnd
^ . . . . - ^ >

WW welche berait die steviüon angemeldt ist / oder ins künfftige
v angemeldtwird/solleesaksogehaltenwerdm/daß/wannüber

die Anmeldung/die nacherHostabgefordcrt/die vorher» münd¬
lich gehandelte Nothkurfften zu Papier gebracht : Nemblich der .Be¬
klagte/er seye gleich kevilions -Werber/oder nit/ seinm Berichtübec
die VerhörsKlag/jnnet dmen negstenVierzchenTagen pcrcmptorie.
von Ant der angrmeltm keviston . vnd darüber von Dns an die nach¬
gesetzteInstan ? ergangen/vnd von dannen inrimirccn Verordnung
anzuraitten / dem Klager zuekommen taffe / vnnd so dann darauff der
Schluß - vnd Gegcnschluß / von Dierzchen / zu VierzehmTagenauch
peremproriö , grgm einander gewachßltt / vnnd rin Thkil von dem
andern/nach verstoffenmlermin,durch die LoÜationirunZgktribey/
dise auch dem anmeffenden mit vorhergehender nur rinmahliger Er-
Mderung : hernacheraber / wofern nichts rinkommen/ gleich cx 061.
cio verwilliget : da auch ein/oderanderer Thril mit Ordnung conru.
rnacirewurde/sodann dasjenige/was vorhero brraits einkommen/
auffeinandergerichtet/vnd sambk denen bey der Erkanmuß gehabten
Motiven , nacher Hoff übergeben werden solle. Welches dann auch
von den angemeldten st cvilionem über die jmige Derläß zu verstehn/
so die Krafft / vnd Würckung eines EndtAbschids / oder dergleichen
Schaden / welcher durch hernachfolgenden CndtAbschid nicht wider
ersetzt werden kmne/ob sich tmegen.

F IV

Erkanmuß bloß auffdie/bey der erstenInstanz collänonirrs
vhne



6 VernettM'ke I^eviüons-
ohne weitem Auesatz/beschehen solle/maffm Wir noch ferrers gnädigst
wollen / daß von einem/oder andern Theil/kein absonderlichevellu-
üion , oder Ir>5orm3non anzunemmen / weniger allst dergleichen
zu erkennen / so ist doch bcy den jenigcnLcviüoncn , welche über ein
verabschidte mündtliche Verhör / oder ergangenen Verlaß gesuecht/
wol zu besorgen / daß in denen verfassendenGchrifftcn mchrm Behelfs/
vnd Inllrumcnrs , als in der Verhör sürkommcn/ möchten eingelegt
werden : Dahero Wir solches hiemit außtrucklich verbiettm/ also vnd
der gestalt / daß / wann sich derley obbemeldteNewerungenbefinderen/
nicht allein nichts darauff erkent / sondern auch der l' rmcipal , vnnd
dessen Lövocac/würcklich/vnnd wol empfindtlich gestrafft werden
solle.

§ V.

Nwas Neit / vnd wie die Revision
anzumelden seye.

i.
In jedwedem/ der die R-evilion suechen will/
solle hinfüro innerhalb eines Monats pcremprorie , nach
ergangenen/vnd eröffneten Abschid/ Oeclararion , Verlaß/

oder Beschayd / in welchem die kcvisson statt hat/bey Vns/als
LandtsMrsten/vermitls eines kurtzenAnbringens/ sichalleronderthä-
nigst anmelden/ wo aber wider jhne die Lxecurion erkent / vnnd von
Dns er eine Einstellungzu erlangen vermaint/solle er seine hierzue ha«
bende Brhelst/ vnd Drsachen / mit gebührender Außführung fürbrin-
gen/solches sein luppliciren Dnserm Ocsterreichischen HoffKantzler/
in dessen Abwesen / seinem Ambtsverwalter/ oder da deren keiner zur
Stell / einemauß Dnsern Oesterrcichischcn gehaimbm Hoff- Lccreca-
ricn , übergeben/welches Wir sodann berachschlagen/ vnd / nach Be¬
schaffenheit/ gnädigst verbcschaiden lassen wollen.

2 . Wann aber einer innerhalb ermeltes Monats bey Vns/als
LandtsFürstrn/ die Lcviüon nicht angemelt/ sondern allererst nach
verflicssungdessen > vmb Derstatt - vnnd Zuelassung derselben anhaltm
wurde / solle er darmik nicht mehr gehört/ sondern davon gäntzlich ab-
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